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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Geltungsbereich  
 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlas-
sung von Zimmern zur Unterbringung von Gästen sowie für alle damit zusam-
menhängenden weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels.  

  
Vertragsabschluss, -partner, -haftung  
  

1. Im Zimmerbereich ist der Gastaufnahmevertrag abgeschlossen, sobald das 
Zimmer bestellt und zugesagt oder, eine schriftliche Zusage aus Zeitgründen 
nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden ist.  

 
2. Der Gast erwirbt keinen Anspruch auf Bereitstellung bestimmter Zimmer. 

 
3. Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Diese Haftung ist 

beschränkt auf Leistungsmängel, die, außer im leistungstypischen Bereich, auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Hotels zurückzuführen sind. Im Übrigen ist 
der Gast verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung ei-
nes außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.  

  
Leistungen, Preise, Zahlung  
  

1. Der Gast ist verpflichtet, die für diese Leistung vereinbarten Preise des Hotels 
zuzahlen.  

 
2. Reservierte Zimmer stehen dem Gast ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Sofern nicht 

ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart wurde, behält sich der Hotelier 
das Recht vor, bestellte Zimmer nach 18.00 Uhr anderweitig zu vergeben. Am 
Abreisetag sind dem Hotel die Zimmer bis spätestens 11.00 Uhr wieder zur Ver-
fügung zu stellen, es sei denn, es wurde eine spätere Abreisezeit vereinbart.  

 
3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweils gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 

Änderungen des anteiligen Mehrwertsteuersatzes gehen unbeachtet des Zeit-
punkts des Vertragsabschlusses zu Lasten des Gastes bzw. des Auftraggebers.  

 
4. Überschreitet der Zeitraum zwischen dem Vertragsabschluß und Leistungs-

erbringung 180 Tage, so behält sich das Hotel das Recht vor, Preisänderungen 
ohne vorherige Ankündigungen vorzuneh-men.  

 
5. Individualgast-Rechnungen sind sofort bei Abreise ohne weiteren Abzug bar oder 

mit Kreditkarte zu zahlen. Es werden hierzu die folgenden Kreditkarten akzep-
tiert: American Express; Diners Club, Eurocard und Visa Card. Pauschal-
Arrangements sind nur bar oder per EC-Karte zu bezahlen.  

 
6. Das Hotel ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung zu verlan-

gen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag 
schriftlich vereinbart werden.  

 
7. Gutscheine (Voucher) von Reiseveranstaltern werden nur akzeptiert, wenn mit 

dem betreffenden Unternehmen ein Kredit-Abkommen besteht bzw. wenn ent-
sprechende Vorauszahlungen geleistet wurden. Eine Erstattung durch Gutschein 
berechtigter und nicht in Anspruch genommener Leistungen an den Gast ist nicht 
möglich.  
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8. Ansprüche und Rechte aus mit dem Hotel getroffenen Vereinbarungen dürfen 

nur mit Zustimmung des Hoteliers an Dritte übertragen werden.  
 
Rücktritt des Hotels  
  

1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten an-
gemessenen Nachfrist mit Ablehnungsdrohung nicht geleistet, so ist das Hotel 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

 
2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 

zurückzutreten, beispielsweise falls  
 

1. • höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfül-
lung des Vertrages unmöglich machen;  

 
2. • die überlassenen Räume, Flächen oder Zimmer ohne vorherige schriftliche Zu-

stimmung des Hotels vom Gast weiter- oder untervermietet werden.  
 

3. Das Hotel hat den Gast von der Ausübung des Rücktrittsrechts unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen.  

 
4. Es entsteht kein Anspruch des Gastes auf Schadensersatz gegen das Hotel, au-

ßer bei vorsätzlichem oder grob-fahrlässigem Verhalten des Hotels.  
 
Rücktritt des Individual-Gastes  
  

1. Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen 
80 Prozent vom vereinbarten oder betriebsüblichen Preis zu zahlen. 

 
2. Der Hotelier ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene 

Zimmer nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden.  
 

3. Bis zur anderweitigen Vergabe des Zimmers hat der Gast für die Dauer des Ver-
trages den vereinbarten Preis zu zahlen.  

  
Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen  
  

1. Mitgeführte, persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Gastes im 
Hotel. Das Hotel übernimmt für den Verlust, Untergang oder Beschädigung keine 
Haftung, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels.  

 
2. Mitgebrachtes Gut hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu entsprechen. Da-

für einen behördlichen Nachweis zu verlangen, ist das Hotel berechtigt.  
 

3. Die mitgebrachten Gegenstände sind bei Abreise unverzüglich zu entfernen. Un-
terlässt der Gast das, darf das Hotel die Entfernung und Lagerung zu Lasten des 
Gastes vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Hotel, kann das Hotel für die 
Dauer des Verbleibs eine Umlage berechnen. Dem Gast bleibt der Nachweis ei-
nes niedrigeren, dem Hotel der eines höheren Schadens vorbehalten.  

  



3 von 3 

 
Haftung des Gastes für Schäden  
  

1. Der Gast haftet für alle Schäden am Gebäude oder Inventar, die durch sonstige 
Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht werden.  

 
2. Das Hotel kann vom Gast die Stellung angemessener Sicherheiten (Versiche-

rungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen.  
  
Weckaufträge  
  

1. Das Hotel wird bemüht sein, Weckaufträge mit größter Sorgfalt auszuführen. 
Schadensersatzansprüche aus Unterlassung sind je-doch ausgeschlossen.  

  
Post- und Warensendungen  
  

1. Zu Händen der Gäste bestimmte Nachrichten, Post- und Warensendungen wer-
den mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Aufbewahrung, Zustellung 
und auf Wunsch die Nachsendung der-selben. Eine Haftung für Verlust, Verzö-
gerung oder Beschädigung ist jedoch ausgeschlossen.  

  
Fundsachen  
  

1. Liegengebliebene Gegenstände des Gasts werden nur auf Anfrage, Risiko und 
Kosten des Gastes nachgesandt. Das Hotel verpflichtet sich zu einer Aufbewah-
rung von 6 Monaten. Nach diesem Zeit-punkt werden die Gegenstände, sofern 
ein ersichtlicher Wert besteht, dem lokalen Fundbüro übergeben.  

  
Schlussbestimmungen  
  

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder dieser 
Geschäftsbedingungen für Individualübernachtungen sollen schriftlich erfolgen. 
Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Gast sind unwirksam.  

 
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels.  

 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechsel-Streitigkeiten – 

ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner 
die Voraussetzung des § 38 Absatz 1 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz des Hotels.  

 
4. Es gilt deutsches Recht.  

 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Individualgäste unwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vor-
schriften  

 

Zweibrücken, den 01.01.2008 

 


